
Sportgemeinde Hüffelsheim  
Hygiene- und Handlungskonzept 

 
Auf dem Sportgelände gelten folgende  

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln,  

die einen verbindlichen Charakter haben. 
 

1. Beim Betreten der Sportanlage sind die Hände zu desinfizieren und 

es erfolgt eine Datenerhebung. 
 

2. Auf dem Sportgelände gilt die Abstandspflicht. 
 

3. Keine körperliche Begrüßungsrituale, z.B. Händedruck, 

durchführen. 
 

4. Die ausgewiesene Wegeführung ist jederzeit einzuhalten.     

Vorhandene Zonen- und Abstandsmarkierungen sind hier jederzeit      

zu beachten, z.B. Sportplatzumrandung.                                                                                   
 

5. Das Spielfeld und sonstige gekennzeichneten Sperrbereiche dürfen 

von Zuschauern nicht betreten werden.    
 

6. Am Kioskstand darf immer nur eine Person am Verkaufstresen 

stehen und es gilt die Abstandspflicht. 
 

7. Beim Betreten des Sportheims besteht Maskenpflicht. 
 

8. Für den ausgewiesene Gastronomiebereich gelten weiterhin die 

Hygieneverordnungen der Gastronomie.   
 

9. Sanitäranlagen dürfen immer nur von zwei Personen gleichzeitig 

genutzt werden. Der Wartebereich liegt außerhalb vor der 

Eingangstür.  

 

           Günter Lips 

             1.Vorsitzender und Hygienebeauftragter    

             SG Hüffelsheim                                    


